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Beschlussvorlage 
Ref.IV/020/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Sportkommission 25.06.2021 öffentlich Empfehlung 

Ausschuss für Recht, Wirtschaft und 
Arbeit 

07.07.2021 öffentlich Beschluss 

 

Betreff: 

Anerkennung Katastrophenfall YCN 

 
Sachverhalt (kurz): 
 

Das Clubhaus des Yacht Club Nürnberg (YCN) am Dutzendteich muss aufgrund eines 2012 

festgestellten Pilzbefall des Tragwerkes, hervorgerufen durch den wiederkehrenden Ablauf im 

Winter und Zulauf des Wassers im Frühjahr, abgerissen und neu aufgebaut werden. 

Untersuchungen des Tragwerks zeigten, dass fast die ganze Konstruktion befallen ist und 

sofortige Sicherungsmaßnahmen notwendig waren, um das Haus vor dem Einsturz zu 

bewahren. 

Die Räume wurden zwischenzeitlich teilweise oder ganz gesperrt und die äußere Steganlage 

um das Clubhaus musste ganz abgerissen werden, da die Schäden zu groß waren. 

Gutachten kamen zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung nicht möglich und daher ein 

Ersatzneubau zwingend erforderlich ist. 

Nach längerer Zeit der Vorbereitung ist der Verein in der Planung jetzt so weit, dass der Bau 

noch in diesem Jahr starten könnte. Es gibt bereits einen genehmigten Bauplan der Stadt. Eine 

Tektur mit Erweiterungen für einen barrierefreien Sportbetrieb wurde am 30.04.21 bei den 

Baugenehmigungsbehörden eingereicht. Die Planungsphase ist somit weitgehend 

abgeschlossen, sodass nach finaler Baugenehmigung und gesicherter Finanzierung die 

Realisierung zeitnah erfolgen könnte. 

 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
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 Gesamtkosten 1.600.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

abgestimmtes Vorgehen mit Ref. I/II: Der Gesamtauszahlungsbetrag 
wird auf drei Jahre aufgeteilt; Anmeldung entsprechender Mittel für den 
MIP Haushalt durch die Verwaltung 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Bei der geförderten Maßnahme handelt es sich um eine Sportstätte, die vom 

Grundsatz her allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref.I/II 
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Empfehlungsvorschlag: 
 
 
Aufgrund der dargelegten Argumente wird empfohlen, den Wiederaufbau des Clubhauses am 
Dutzendteich des Yacht-Club Nürnberg e.V. in Anlehnung an die Bewertung des BLSV nach 
staatlichen Sportförderrichtlinien als Katastrophenfall anzuerkennen und mit einem 
katastrophenfallbedingt erhöhten Fördersatz in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Kosten 
zu fördern. Grundlage für die Förderung bilden die vom BLSV berechneten förderfähigen 
Kosten. Der Fördersatz gilt sowohl für die Bestands- als auch Neubauflächen, da im Pilzbefall 
die Ursache für die Gesamtmaßnahme gesehen wird und in diesem Zuge auch die Neubauten 
notwendig sind. Nach aktueller Kostenkalkulation berechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 
etwa 1 600 000 Euro. Die Verwaltung wird beauftragt den Investitionskostenzuschuss 
umgehend nach der avisierten Baugenehmigung zum MIP anzumelden. 
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